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Bemalen der grün markierten Wände erlaubt !

 

ÜBERSICHT  
UND REGELN FÜR  
DAS BEMALEN DER 
WÄNDE AUF DEM 
ATTISHOLZ-AREAL

ATTISHOLZ-AREAL www.attisholz-areal.ch



Frei bespielbare Wände
Die grün markierten Wände in den Be-
reichen Boulevard, Tunnel und Kocherei 
können frei bemalt werden. Jedes Bild 
darf 14 Tage nicht übermalt werden. 
Dies gilt aber nur, wenn das Bild unten 
rechts deutlich mit einem Datum ver-
sehen ist (Tag/ Monat/Jahr). Ohne 
Datumsangabe kann das Bild jederzeit 
übermalt werden.

Allgemeine Informationen und Regeln
Politische, sexistische, rassistische, 
allgemein diskriminierende, gewaltver-
herrlichende oder beleidigende Inhalte 
sowie das Bemalen von Wänden oder 
Objekten ausserhalb der grün markier-
ten Bereiche sind verboten. Verstösse 
dagegen werden von der Arealeigen-
tümerin protokolliert und können zur 
Anzeige gebracht.

Nutzungsrechte und Dokumentation
Die Kunstschaffenden willigen mit 
dem Bemalen auf den zur Bespielung 
zugelassenen Wänden automatisch 
ein, dass
-	das Werk von der Arealeigentümerin 

jederzeit wieder übermalt, verändert 
oder zurückgebaut werden kann;

-	das Nutzungsrecht am Werk zeitlich 
uneingeschränkt und kostenlos an 
die Areal-Eigentümerin abgetreten 
wird;

-	die Arealeigentümerin das Recht hat, 
die Bilder zu dokumentieren und die 
Arbeiten zu publizieren;

-	Dritte die Bilder fotografieren und zu 
ihren privaten Zwecken nutzen dürfen.
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Abfall
Sprühdosen, Grundierfarben, Kessel, 
Farbroller, Pinsel, Schablonen usw. 
sowie jeglicher Abfall, der durch die 
Arbeiten anfällt, muss wieder mitge-
nommen und durch die Kunstschaf-
fenden privat und ausserhalb des 
Areals fachgerecht entsorgt werden 
(nicht in den Abfallbehältern auf dem 
Areal).

Rücksichtnahme
-	Arbeiten an den Wänden sind nur zu 

den geltenden Öffnungszeiten des 
Areals erlaubt.

-	Bei Anlässen und Events auf dem 
Areal muss auf den Betrieb Rücksicht 
genommen werden.

-	Anweisungen von der Eigentümerin, 
der Bauleitung, den Sicherheitskräften 
und der Eventorganisatorin ist jeder-
zeit Folge zu leisten.

Kontakt
Weitere Informationen  
UP! Event AG
Attisholzstrasse 10  
4533 Riedholz
T 079 840 55 55  
info@upevent.ch

ATTISHOLZ-AREAL www.attisholz-areal.ch


